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p .. SENTENKONFERENZ 
1?E· ~ ! NDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
OS ERREICHS 

An das 
Pr~sidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 ~·{ien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

llb sofort 
der neuen 

Unser Zeichen: 
S-787/N 

Durchwahl: 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz ge~ndert wird (11. Novel­
le zum BSVG) 

Die Präsidentenkonferenz der Landvlirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihre~ Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauern-Sozialversiche­

rungsgesetz ge~ndert wird (11. Novelle zum BSVG) mit der 

Bitte um Kenntnisnahme zu ~berreichen. 

25 Beilagen 

1014 Wien, Läwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Fernschreiber 13/5451 

28/SN-46/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



/nRÄSIDENTENKONFERENZ 
, - DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium f~r Arbeit 
und Soziales 

Stubenring 1 
1010 \-'Hen 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
20.793/9-2/1987 5.10.1987 

Ab sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 

Wien, am 29.10.1987 

Unser Zeichen: 
S-787/N 

Durchwahl: 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz geändert wird (ll.Novel­
le zum BSVG) 

Die Präsidentenkonferenz der Land\'lirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, im Nachhang zu ihrem Schreiben vom 

18.9.1987, Zl. S-787/N, dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales zu den vorliegenden Ergänzungen zum Entwurf einer 

11. Novelle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz) folgende 

Stellungnahme zu übermitteln: 

Grundsätzlich zeigt die Präsidentenkonferenz Verständnis 

dafür, daß der Bundeshaushalt für 1988 rest.riktiver erstellt 

\verden muß, weil P.S ein grundlegendes Anliegen ist, das 

Bundesbudget in Grenzen zu halten und die Abgänge jährlich 

in den nächsten Jahren zu senken. Die Ursache für die 

Schwierigkeiten bei der Ausgabenpolitik des Bundes sind 

allerdings bei den Fehlern der letzten Jahre zu suchen. 

Dazu gehören großzügige Pensionierungsaktionen in Branchen 

mit strukturellen Schwierigkeiten und eine im Endergebnis 

mißglückte Pensionsrefozm. 
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Hinsichtlich der Einsparungen bejaht die Pr~sidentenkonfe­

renz die Zielsetzun;, daß alle Gruppen gleich behandelt 

werden. Die zusitzliche Belastung der Bauern (und Gewerbe­

treibenden) mit 150 Millionen Schilling (siehe Erl~uterung­

en zu Artikel I Z. 1 § 23 Abs. 3 und Finanzielle Erl~ute­

rungen) h~lt die Pr~sidentenkonferenz jedoch gerade deshalb 

grunds~tzlich nicht f~r gerechtfertigt: Alle zuk~nftigen 

L~istungseinschr~nkungen, (l~ngerer Bemessungszeitraum, 

Aufhebung der Schul.-(Studien)zeiten, Erschwerung der Wit­

wenpensionen und neue Ruhensbestimmungen u.a. treffen Bau­

ern und Bauernpensionisten in gleicher Weise wie Dienstneh-

mer. 

Anfang der Siebzigerjahre waren die Pensionsbeitrige f~r 

Dienstnehmer und Selbst~ndige mit 8,75 % gleich. Derzeit 

zahlen die Selbst~ndigen bereits 12,5 % Pensionsbeitrag, 

wihrend die Dienstnehmer 10,25 % bezahlen. 

Der ~berdurchschnittliche Bundesanteil an der Finanzierung 

der Bauern.-Pensionsversicherung iet bei der geltenden Fi­

nanzierung im Umlageweg ausschließlich auf die ~beraus 

schlechte Versichertenstruktur zur~ckzuf~hren. Das Zahlen­

verh~ltnis Aktive zu Pensionisten verschlechtert sich auf 

Grund der Abf."anderung ständig und ist bereits schlechter 

als 1: 1, \vogegen im Durchschnitt der gesamten Pensionsver­

sicherung noch z\vei Aktive eine Pension zu finanzieren ha­

ben. Es ist sachlich falsch und ungerecht, Gruppen mit 

ung~nstigen Strukturen h~here Versicherungsbeitrige und 

(oder) deren Pensionisten zusitzliche Leistungsk~rzungen 

aufzuerlegen. 

Es ist bedauerlich, tvenn - wie das in den letzten Monaten 

verst~rkt der Fall war - immer wieder in der Öffentlichkeit 

mit vordergr~~digen und falschen Argumenten Gruppenegois­

men vertreten werden, und in diesen Äußerungen indirekt der 

gesamtgesellschaftliche Ausgleich kritisiert wird. 
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VJa.s die gI"llndsetzl iCP2n Änderungen des vorliegenden Entwur­

fes ,mlangl., verwr..1. :c:t die ?räsidentenkonferenz auf ihre 

Gte:lungnahme zur 44. ~SVG.-Novelle. 

Zu einzelnen Punkten des Entvmrfes nimmt die Präsidenten-

Die Finanziellen Erläuterungen des Gesetzentwurfes gehen 

davon aus, daß die geänderte Beitragsgrundlagenberechnung 

bei Zupachtungen der Kinder von Eltern Mehreinnahmen von 

50 Hillionen Schilling pro Jahr ergeben werden. Dieser 

Betrag ist zu niedrig gegriffen. Nach neue ren Erhebungen 

der Sozialversicherungsanstalt der Bauern beträgt das Bei­

tragsmehraufkommen 86 füllionen Schilling. 

Die Berücksichtigung des vollen Ertragswertes bei Pacht­

verhältnissen zwischen Kindern und Eltern ab 1.1.1988 wird 

in manchen F~llen zum Entstehen der Pflichtversicherung in 

einem Zweig oder sogar in allen Zweigen der bäuerlichen 

Sozialversicherung führen. Die Präsidentenkonferenz ist der 

ßuffassung, daß dadurch in Einzelfällen auch Pensionsver­

sicherungspflicht erst neu eintreten kBnnte, was zu beson­

deren Härtefällen führen würde, die durch geeignete Bestim­

mungen bzw. Übergangsbestimmungen vermieden werden sollten. 

Zu Art. I Z. 3 bis 6~ 

Die vorgeschlagene~neuen Ruhensbestimmungen (Regelung bei 

Zusammentreffen von Pensionen mit Enl1erbseinkommen usw.) 

sind kompliziert und in vieler Hinsicht unklar und interpre­

tationsbedürftig. Ein besonderes Beispiel für Unklarheit 

bietet die Textierung des § 58 Abs. 1. 
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Zu Art. I Z. 8 lit. b~ Unter Ber~cksichtigung des Koali­

tionsiJ.bkommeps betre'!:fend Ent.fall des Bestatt.ungskosten­

beitra~e3 wire die im vorangegang~nen Novellenentwurf vorge­

sehene M~glichkeit, aus dem unterst~tzungsfonds Beihilfen 

im Einzelfall an Stelle eines generellen Bestattungskosten­

beit~ages gew~hren zu k~nnen, bei entsprechender Dotierung 

des Unterst~tzungsfonds und der M~glichkeit im Einzelfall 

bej. ilidividueller Bed~rftigkeit bis zu 6.000,- Schilling 

geben ~u k~nnen, zielf~hrender. Der satzungsm~ßige Bestat­

tt,n.gskostenbei trag w~rde wahrscheinlich nur einheitlich, 

ohne R~cksicht auf die individuelle Bed~rftigkeit festge­

setzt vIerden k~nnen. Auf die Familienverhältnisse und die 

wirtschaftliche Lage der Hinterbliebenen wäre Bedacht zu 

nehmen. 

Zu Art. I Z. 9: 

Durch diese Bestimmung soll die Angeh~rigeneigenschaft 

studierender Kinder vom 26. auf das 25. Lebensjahr herab­

gesetzt werden. Die Präsidentenkonferenz sChlägt entspre­

chend ihrer S"tellungnahlne zur analogen Novelle zum Fami­

lienlastenausgleichsge3etz vor, daß die Altersgrenze bei 

Studien mit langer Dauer zur Vermeidung von Härten unver­

k~rzt: bleibt. 

Zu Art. I Z. 10: 

Der Einkauf von Schul(Studien-)zeiten wäre f~r die Bauern 

teurer als f~r Arbeiter und Angestellte, da die H~chstbei­

t.ragsgrundlage im BSVG h~her ist 21s im ASVG. Da dies sach­

lich nicht gerechtfertigt ist - di2 Einkomnen der Bauern 

liegen erwiesenermaßen weit unter jener dei.· ~brigen Bev~l­

kerungsgruppen - m~ßte diese Bestimmung modifiziert werden. 

Außerdem erscheint es unbi!lig, den Elnkauf von Schulzeiten 

ebenso teuer zu machen, wie den von Universit~tsstudienzei­

ten. 
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Zu ~rt" I Z. 11: 

. tf/.YI" 
A\}C~1 d:i e Verlangerung des Bemessungszeitraumes kann dieser 

Form nicht gut geheißen werden, da es in den meisten F~llen 

zu (~ctlten Pensionskürzungen kommen \-;ird. Gerade im b~uer­

lichen Bereich k5nnen in Anbetracht der st~ndigen Änderungen 

der Elnheitswertbescheide besondere H~rten auftreten, die 

in Einzelf~llen zu drastischen Kürzungen führen. 

Zu Art. I Z. 13: 

Zur Verkürzung des H~chstalters für die Kindeseigenschaft, 

der im Zusammenhang mit der vvaisenpension, den Kinderzu­

schüssen und der Erhöhung des Richtsatzes von Bedeutung 

ist, gilt entsprechend das zu Art. I Z. 9 (§ 78 Abs. 4 Z. 

1,. Anspruchsberechtigung für Angeh~rige) Gesagte. 

Zu § 140: Für den Fall der Verl~ngerung des Bemessungszeit­

raumes a~f 180 Monate ist eine entsprechende Verlingerung 

des Zeitraumes von 120 Kalendermonaten im § 140 Abs. 8 BSVG 
.. 

zu erwagen. 

Zu l\:ct. II: 

Die in Abs. 3 für die Behandlung der Schul- und Studienzei­

ten vorgesehenen Übergangsbestimmungen erscheinen zu gering 

und sollten über die vorgeschlagenen 5 Jahre hinaus aus 

sozialen Erw~gungen verl~ngert werden. 

Abschließend wiederholt die Pr~sidenkonferenz ihre Bedenken 

gegen wesentliche Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes, 

soweit sie bei der überaus kurz bemessenen Begutachtungs­

frist. beurtc: il t \verden können. Erschvlerend kommt dazu, 

daß auch dieser ergänzende Gesetzent\'mrf nach Zei tungsmel­

dungen in wesentlichen Punkten hereits überholt erscheint. 

Festgehalten sei in Übereinstimmung mit den Erl~uterungen, 

daß im Vordergrund. eine finanzielle Entlastung des Bundes-
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haushaltes steht. Keines\vegs wird die Auffassung geteilt, 

daß die aktuellen Finanzierungsprobleme der gesetzlichen 

Pensionsversicherung eine Hauptursache in demographischen 

Veränderungen hätte. Dies wurde beim Symposium 11100 Jahre 

Sozialversicherung in Österreich 11 im einschlägigen 

Arbei t:skreis eindeutig festgestellt. Demographische Verände­

rungen werden vielmehr in fernerer Zukunft zu Finanzie­

rungsproblemen der österreichischen Pensionsversicherung 

führ. (~n. 

25 Abschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeitig dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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